
  

  

 Ausgabe: Dezember 2025 

 

Liebe Bad Vigaunerinnen, liebe Bad Vigauner! 
 

                                                                Gemeindegebühren 2026 
 

Bei der Gemeindevertretungssitzung am 11.12.2025 wurde für das Rechnungsjahr 2026 eine 

Gebührenerhöhung der Gemeindegebühren (Wasser, Kanal, Müll, Friedhof, Kindergarten,…) 

beschlossen. Da das Land Salzburg im kommenden Jahr mehrere Förderungen, besonders im 

Bereich Kindergarten, reduziert oder zur Gänze einstellt (Elternbeitragsersatz, Familienpaket und 

Förderung Kindergartenbus…), sehen wir uns leider gezwungen, diese Mehrbelastung an Sie 

weiterzugeben, bzw. diese so gut wie möglich zu kompensieren. 

Die neuen Gebühren und Tarife finden Sie auf unserer Homepage www.badvigaun.at unter der 

Rubrik Bürgerservice – Informationen – Gebühren und Tarife. 
 

Winterdienst in der Gemeinde 
 

Gemäß §93 Abs. 1 StVO haben Eigentümer von Liegenschaften in Ortsgebieten, ausgenommen die 

Eigentümer von unverbauten, land- und forstwirtschaftlich genutzten Liegenschaften, dafür zu sorgen, 

dass die entlang der Liegenschaft, dem öffentlichen Verkehr dienenden Gehsteige und Gehwege 

entlang der ganzen Liegenschaft in der Zeit von 6:00 bis 22:00 Uhr von Schnee und 

Verunreinigungen gesäubert, sowie bei Schnee und Glatteis bestreut sind. Ist ein Gehsteig nicht 

vorhanden, so ist der Straßenrand in der Breite von 1m zu säubern und zu betreuen. 

 

Des Weiteren sind Besitzer der an die Straße grenzenden Grundstücke nach § 10 LStG verpflichtet, 

den Abfluss des Wassers von der Straße auf ihren Grund, die notwendige Ablagerung des bei der 

Schneeräumung von der Straße abgeräumten Schnees einschließlich des Streusplitts auf ihrem 

Grund zu dulden. 

Bei direkt an Straßen gelegenen Gebäuden sind außerdem Sicherungsmaßnahmen wegen 

potenzieller Dachlawinen zu treffen. Können Eis und Schnee nicht sofort entfernt werden, so müssen 

auf dem Gehsteig zumindest Warnhinweise (etwa Warnstangen) angebracht werden. 

Leider müssen wir immer wieder feststellen, dass Anrainer ihren Schnee vom Vorplatz und auch von 

Gartenbereichen auf die Gemeindestraße räumen und somit zu einer Verschärfung der sowieso 

schon angespannten Schneelage auf diesen Straßen beitragen. 

Diesbezüglich erlaubt sich die Gemeinde Bad Vigaun festzuhalten, dass das Ablagern von Schnee 

vom privaten Bereich (Vorplatz, Gartenfläche usw.) auf die Gemeindestraße nach den Bestimmungen 

des §92 StVO verboten ist. Personen, die diesen Vorschriften zuwiderhandeln, können, abgesehen 

von den Straffolgen, zur Entfernung, Reinigung oder zur Kostentragung für die Entfernung oder 

Reinigung angehalten werden. 

Grundsätzlich besteht nach § 24 Abs. 3 StVO ein Parkverbot auf Fahrbahnen mit Gegenverkehr, 

wenn nicht mindestens zwei Fahrstreifen für den fließenden Verkehr frei bleiben. Diese Regelung 

betrifft fast alle Gemeindestraßen im Gemeindegebiet. Wir appellieren an alle Autofahrer, die 

Benützung der Straßenflächen zu Parkzwecken, speziell in den Wintermonaten, so gering als möglich 

zu halten. 
 

Öffentliche Bücherei 
 

Die Bücherei ist am 29.12.2025 und am 05.01.2026 geschlossen. Ab 12.01.2026 freuen wir uns auf 

Ihren Besuch! 
 

           BÜRGERMEISTER BRIEF 

                    BAD VIGAUN 

Amtliche Mitteilung 

Zugestellt durch Post.at 

http://www.badvigaun.at/


 

 

Rollende Herzen 
 

Die Aktion „Rollende Herzen“ kommt einmal im Monat in unsere Gemeinde. Füllen Sie beim 

„Rollenden Herzen Bus“ gratis eine Einkaufstausche! Diese Aktion ist für sozial Bedürftige – wenn das 

Geld momentan nicht reicht (kein Nachweis erforderlich)! Die Märkte und andere Spender überlassen 

die Waren gratis, die Rollenden Herzen schenken diese gerne weiter. Und sie helfen damit, 

einwandfreie Waren sinnvoll zu verwerten! Das Rollende Herzen Team freut sich auf Sie! Mehr 

Informationen unter www.rollende_Herzen.at  

An folgenden Tagen kommt der Bus 2026 nach Bad Vigaun: 

Donnerstag: ♥ 15.01. ♥ 19.02. ♥ 19.03. ♥ 23.04. ♥ 21.05. ♥ 18.06. ♥ 17.09. ♥ 15.10. ♥ 19.11. ♥ 

17.12. - jeweils von 13:00 Uhr bis 13:15 Uhr beim Parkplatz am neuen Friedhof. 
 

Krippenbauverein Bad Vigaun 
 

Wir freuen uns mitteilen zu können, dass es der Krippenbauverein dank seiner vielen fleißigen Helfer 

geschafft hat, heuer eine eigene Dorfkrippe für St. Margarethen zu bauen. Die feierliche Eröffnung 

findet am 19.12.2025 um 19:00 Uhr am Dorfbrunnen in St. Margarethen statt. 

Der Krippenbauverein freut sich auf Ihr Kommen. 
 

Pflegeberatung des Landes 
 

Jeden 4. Montag im Monat findet die Pflegeberatung in der Gemeindegalerie jeweils von 08:00 

bis 09:30 Uhr statt. Frau Anita Halun beantwortet alle Fragen rund ums Älterwerden, Gesundheit, 

Pflege und Betreuung, sicher zu Hause wohnen, Unterstützung für Angehörige usw. und berät 

umfassend. 

Als zusätzlichen Service des Landes gibt es auch eine Beratungsstelle in Hallein. Diese befindet sich 

in der Burgfriedstraße 2 im 2. Stock. Die Öffnungszeiten sind: 

Montag bis Donnerstag von 8:00 bis 16:00 Uhr 

Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr 

Um telefonische Voranmeldung wird gebeten. 

Petra Brunauer: +43/662/8042-3437 

Anita Halun:       +43/662/8042-3436 
 

Friedenslicht 
 

Das Friedenslicht kann am 23.12.2025 von 17:00 - 21:00 Uhr im Feuerwehrhaus abgeholt werden. 

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Vigaun freut sich auf Ihren Besuch! 

 

 

Ich wünsche Allen schöne Weihnachten, sowie Gesundheit und Glück im neuen Jahr! 
 

 

Euer Bürgermeister 

 

 

 

 

 

Alexander Sartori 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

http://www.rollende_herzen.at/
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